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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Mit der diskussionslosen Annahme einer Motion Fiala (fdp, ZH) sprach sich der
Nationalrat im März 2017 dafür aus, dass der Bundesrat die Kriterien der
Beaufsichtigung bei kirchlichen und religiösen Stiftungen künftig klar zu präzisieren
habe. Zudem soll die bestehende Pflicht zur Eintragung ins Handelsregister
durchgesetzt und bei Nichteinhaltung sollen Sanktionen erlassen werden. Gemäss dem
privatrechtlichen Konzept der Einheitsstiftung sind kirchliche und religiöse Stiftungen
bei nicht vorhandenen Sonderregelungen dem gleichen Recht unterstellt wie nicht-
kirchliche Stiftungen. In der Praxis werde dieser Unterstellung jedoch oft nicht
nachgelebt, weshalb mit der Motion gewährleistet werden soll, dass die
Religionsgemeinschaften das staatliche Stiftungsrecht beachten. 1

MOTION
DATUM: 17.03.2017
KARIN FRICK

Auch die Mehrheit der RK-SR schloss sich der Meinung des Nationalrates an und
erachtete die Präzisierung der Anforderungen an die Aufsicht über kirchliche und
religiöse Stiftungen als notwendig. Auch bei kirchlichen und religiösen Stiftungen
bestehe ein Missbrauchspotenzial bezüglich Geldwäscherei und
Terrorismusfinanzierung, weshalb es unvorsichtig sei, deren Aufsicht allein der jeweils
betreffenden Religionsgemeinschaft zu überlassen. Gegen die entsprechende Motion
Fiala (fdp, ZH) argumentierte eine Kommissionsminderheit, die Aufsicht durch
innerkirchliche Gremien sei basierend auf dem speziellen Verhältnis von Staat und
Kirche historisch gewachsen und grundsätzlich wirkungsvoll. Aufgrund weniger
Missbrauchsfälle die Aufsicht über sämtliche kirchliche Stiftungen zu verschärfen, sei
unverhältnismässig. Der Ständerat schlug in der Herbstsession 2017 einen Mittelweg ein,
indem er die Motion ohne Gegenstimme an die Kommission zurückwies. Diese soll nun
prüfen, die Motion dahingehend abzuändern, dass Stiftungen, die einer anerkannten
Landeskirche zugehörig sind, von den neuen Regelungen ausgenommen werden. 2

MOTION
DATUM: 18.09.2017
KARIN FRICK

Nachdem der Ständerat als Zweitrat die Motion Fiala (fdp, ZH) betreffend die
Verschärfung der Aufsicht über kirchliche und religiöse Stiftungen an seine
Kommission zurückgewiesen hatte, befasste sich die RK-SR im April 2018 zum zweiten
Mal mit dem Vorstoss. Nach Anhörung der betroffenen Religionsgemeinschaften kam
sie zum Schluss, die geforderten Massnahmen versprächen nicht genügend Erfolg bei
der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung. Dies seien weniger
Aufgaben der Stiftungsaufsicht als vielmehr der Strafverfolgung. Ausserdem könnten für
diese Problematik nicht nur Zahlungsströme von Stiftungen, sondern auch von
religiösen Vereinen relevant sein, weshalb die Kommission der Ansicht war, es müsse
eine von der Rechtsform unabhängige Lösung gesucht werden. Eine diskriminierende
Unterscheidung zwischen Landeskirchen und anderen Religionsgemeinschaften, wie es
der Rückweisungsantrag zu prüfen vorgeschlagen hatte, lehnte die Kommission
ausdrücklich ab. Aus diesen Gründen beantragte sie ihrem Rat nun die Ablehnung der
Motion. 3

MOTION
DATUM: 26.04.2018
KARIN FRICK

Nach seiner vorberatenden Rechtskommission kam in der Sommersession 2018 auch
der Ständerat zum Schluss, die Motion Fiala (fdp, ZH) sei nicht der richtige Weg, um
Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung durch religiöse Stiftungen und Vereine
entgegenzuwirken. Mit 34 zu 1 Stimme bei 4 Enthaltungen lehnte er den Vorstoss ab. 4

MOTION
DATUM: 29.05.2018
KARIN FRICK

Mittels Motion brachte Nationalrätin Doris Fiala (fdp, ZH) die Forderung vor, dass
Vereine mit internationalen Geldflüssen neu zwingend ins Handelsregister einzutragen
seien. Gemäss geltendem Recht sind Vereine, die keine wirtschaftlichen Ziele verfolgen,
nicht zur Eintragung im Handelsregister verpflichtet – darunter fallen insbesondere
auch Vereine religiösen Zwecks. Mehr Transparenz im Sinne der GAFI-Empfehlung
Nummer 8 («Organismes à but non lucratif»), die unter anderem die Eintragungs-,
Buchführungs- und Rechnungslegungspflicht auch für Vereine, zumindest für jene mit

MOTION
DATUM: 20.09.2018
KARIN FRICK
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internationalen Geldflüssen – gegebenenfalls ab einer bestimmten Höhe –, beinhaltete,
sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen Geldwäscherei und letztlich auch gegen
Terrorismusfinanzierung, so die Motionärin in der Begründung des Vorstosses.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies derweil auf das gute Zeugnis hin, das die GAFI
der Schweiz in ihrem vierten Länderbericht ausgestellt habe, und betonte, es befinde
sich eine Vorlage zur Umsetzung der letzten GAFI-Empfehlungen in der
Vernehmlassung. Diese sehe unter anderem eine Eintragungspflicht ins Handelsregister
für Vereine mit erhöhtem Risiko der Terrorismusfinanzierung vor. Die Forderung der
Motionärin, die Eintragungspflicht an den internationalen Geldflüssen festzumachen,
tangiere indessen auch viele Freiwilligenorganisationen wie Sportvereine,
Missionsvereine oder Kinderhilfswerke, was die Motion impraktikabel mache. Dennoch
stimmte der Nationalrat der Motion in der Herbstsession 2018 mit 112 zu 63 Stimmen
bei 9 Enthaltungen zu. 5

Nach der Annahme im Nationalrat wurde die Motion Fiala (fdp, ZH) für eine
Eintragungspflicht von Vereinen mit internationalen Geldflüssen ins Handelsregister in
der Herbstsession 2019 im Ständerat behandelt. Die RK-SR hatte den Vorstoss
vorberaten und empfahl dem Zweitrat die Ablehnung. In ihrer Begründung verwies sie
auf die Botschaft des Bundesrates zur Änderung des Geldwäschereigesetzes (BRG
19.044), welche dem Parlament bereits früher im Jahr unterbreitet worden war. Durch
verschiedene Massnahmen solle die Gefahr des Missbrauchs von Schweizer Vereinen
für die Geldwäscherei und den Terrorismus reduziert werden, ohne legitime
Vereinsaktivitäten zu erschweren, so Kommissionssprecher Fabio Abate (fdp, TI). Unter
den vom Bundesrat vorgeschlagenen Änderungen befinde sich auch eine
Eintragungspflicht für Vereine, welche Vermögenswerte im Ausland generieren oder
verteilen und somit einem erhöhten Risiko zur Terrorismusfinanzierung ausgesetzt
seien. Sowohl die Kommission als auch der Bundesrat waren sich einig, dass damit das
Anliegen der Motion erfüllt werde und sich deren Annahme erübrige. Die
Kantonskammer folgte diesen Empfehlungen und lehnte die Motion stillschweigend
ab. 6

MOTION
DATUM: 26.09.2019
CATALINA SCHMID

1) AB NR, 2017, S. 542
2) AB SR, 2017, S. 646 f.; Kommissionsbericht RK-SR vom 15.08.2017
3) Kommissionsbericht RK-SR vom 26.4.18; Medienmitteilung RK-SR vom 27.4.18
4) AB SR, 2018, S. 311 ff.
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